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 Zeit, Ort und Tagesordnung der Sonder-

sitzung der Stadtvertretung am 26.01.2022
 Zeit, Ort und Tagesordnung der 18. Sitzung 

der Stadtvertretung am 02.02.2022
 Hinweis auf die Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 107, „Wohnbebauung 
Rostocker Landweg 6“, im Verfahren nach 
§ 13 a BauGB

 Bekanntmachung eines Sitzübergangs in der 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

 Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 5 
Kommunalprüfungsgesetz - Gebäudewirt-
schaft Ribnitz-Damgarten GmbH

 Bekanntmachung des Wasser- und Boden-
verbandes „Untere Warnow-Küste“ - 
Gewässerunterhaltung

 Formular Auskunfts-/Übermittlungssperre

Bürgertelefon
In Zeiten der Corona-Krise sind Augenmaß, Verant-
wortungsbewusstsein und Solidarität gefragt. Wir 
möchten den Zusammenhalt in unserer Stadt fördern 
und Menschen, die Hilfe suchen mit Menschen zu-
sammenbringen, die Hilfe anbieten. Zu diesem 
Zweck hat der Corona-Krisenstab der Stadtverwal-
tung Ribnitz-Damgarten ein Bürgertelefon einge-
richtet. Hier werden viele individuelle Fragen zum 
Corona-Virus beantwortet und gleichzeitig Hilfsan-
gebote und Bedürfnisse von Hilfesuchenden gesam-
melt.

Telefon: 03821 8934-123

Gern nehmen wir Ihre Anregungen und Angebote bzw. 
Ihre Wünsche zur Unterstützung auch per E-Mail unter: 

gemeinsam@ribnitz-damgarten.de entgegen.

Information des DRK-Blutspendedienstes
Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten

8. Februar 2022, 13:00 - 19:00 Uhr
15. März 2022, 13:00 - 19:00 Uhr

Begegnungszentrum, G.-A.-Demmler-Str. 6
(aufgrund der Corona-Pandemie mit Terminreservierung)

Alle Gesunden im Alter von 18 - 68 Jahren (Erstspender bis 
60 Jahre) werden gebeten, sich an den Blutspendeaktionen zu 
beteiligen. Bitte Termin reservieren. Weitere Informationen unter der 
kostenlosen Hotline 0800 1194911 oder unter www.drk.de

Öffnungszeiten der 
Kompostieranlage in Körkwitz

November bis März: Di - Fr: 10 bis 13 Uhr
13:30 bis 16 Uhr

Sa:   9 bis 14 Uhr

Sprechtage des Pflegestützpunktes

dienstags: 09:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 Uhr
donnerstags: 09:00 - 12:00 und 13:30 - 16:00 Uhr

Ribnitz, Gänsestraße 2
Der Pflegestützpunkt dient als Informations- und Anlaufstelle für ältere 
Menschen und deren Angehörige zum Thema Pflege. Erreichbar auch 
telefonisch unter 03831 357-1807 oder 03831 357-1808 bzw. per E-Mail: 
PflegestützpunktRDG@lk-vr.de

Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums
Teststation Ribnitz, Lange Straße 54

Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 11:30 Uhr und
12:30 Uhr - 18:00 Uhr

letzte Annahme 17:45 Uhr
Sa. 10:00 Uhr - 13:00 Uhr und

14:00 Uhr - 17:00 Uhr
letzte Annahme 16:45 Uhr
So. 11:00 Uhr - 14:00 Uhr
letzte Annahme 13:45 Uhr

Teststation Damgarten, Pavillon am Hafen
Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 16:00 Uhr

letzte Annahme 15:45 Uhr

http://www.drk.de/
mailto:Pflegest%C3%BCtzpunktRDG@lk-vr.de
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung einer Sondersitzung sowie der
18. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

Am 26. Januar 2022 bzw. 2. Februar 2022 jeweils um 18:00 Uhr finden im Begegnungszentrum, G.-A.-
Demmler-Straße 6, eine Sondersitzung bzw. die 18. planmäßige Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 
Auf Grundlage des § 5 der aktuellen Corona-Landesverordnung ist ausschließlich die Teilnahme von Geimpften, 
Genesenen und Personen, die den Nachweis über ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1 a der Corona-Landes-
verordnung durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen (3 G-Regel), 
zugelassen. Während der Sitzung besteht Maskenpflicht. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 
(max. 30 Gäste). 
Die Sitzungen können auch im Livestream auf YouTube verfolgt werden (www.ribnitz-damgarten.de/livestream). 

Tagesordnung der Sondersitzung der Stadtvertretung am 26. Januar 2022
öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung von Herrn Stadtvertreter Axel Attula (Wahlvorschlag der CDU), Nachrücker für Herrn Jens 

Stadtaus, auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Vorstellung der Auswirkungsanalyse "Touristische Projektentwicklung Pütnitz" durch die Geschäftsführerin 

der PROFUND Consult GmbH, Frau Sonja Redies
5. Anfragen/Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil
6.  Auskünfte/Mitteilungen
7. Schließung der Sitzung

Tagesordnung der 18. Stadtvertretersitzung am 2. Februar 2022
öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Wahl der ersten Stellvertretung des Stadtpräsidenten
5. Eventuelle Wahl der zweiten Stellvertretung des Stadtpräsidenten
6. Nachwahl von Mitgliedern in Fachausschüsse
7. Haushaltsplanung 2022-2025 - 1. Lesung
8. Informationen des Bürgermeisters
9. Anfragen/Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil
10. Genehmigung des Eilbeschlusses RDG/BV/BA-21/401 vom 03.11.2021 - Veräußerung von Liegenschaften
11. Beschluss zum Einnahmeverzicht bei Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Tannenberg, 

OT Klockenhagen
12. Veräußerungsbeschlüsse Gewerbegebiet Tannenberg, OT Klockenhagen 
13. Veräußerung weiterer Liegenschaften
14. Informationen des Bürgermeisters
15. Auskünfte/Mitteilungen
16. Schließung der Sitzung

Ribnitz-Damgarten, 21. Januar 2022
Hans-Joachim Westendorf, Stadtpräsident
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Bebauungsplan Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarten „Wohnbebauung Rostocker 
Landweg 6“, im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB

hier: öffentliche Auslegung des Entwurfes nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 
BauGB

Der von der Stadtvertretung in der Sitzung vom 8. Dezember 2021 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebauung Rostocker Landweg 6“, im Ver-
fahren nach § 13 a BauGB, begrenzt:

 im Norden durch die Grundstücke „Margaretenstraße 2, 2 a, 4, 6, 8 und 10“
 im Osten durch die Straßen „Rostocker Landweg“ und „Margaretenstraße“
 im Süden durch das Grundstück „Rostocker Landweg 8“
 im Westen durch die Werkstätten des CJD

und der Entwurf der Begründung liegen vom 2. Februar 2022 bis zum 3. März 2022 in der Stadtverwaltung Rib-
nitz-
Damgarten, Am Markt 1, Rathausfoyer bzw. Eingangshalle, zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus:

Montag, Dienstag, Mittwoch 7:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr
Donnerstag 7:00-12:00 und 13:00-18:00 Uhr
Freitag 7:00-12:00 Uhr

Bestandteil der Unterlagen sind weiterhin eine Artenschutzuntersuchung sowie eine Gefahrstoffuntersuchung be-
tr. des Brandschadens. 

Einsichtnahme in DIN-Normen
Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften können bei der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, 
Am Markt 1, im Sachgebiet „Planen und Bauen“ während der Dienststunden Mo., Mi.: 13:00-16:00 Uhr, 
Di.: 9:00-12:00 und 13:00-16:00 Uhr, Do.: 9:00-12:00 und 13:00-18:00 Uhr und Fr.: 9:00-12:00 Uhr eingesehen 
werden.

Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB ist nicht anzuwenden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu dem Planentwurf und dem Entwurf der 
Begründung schriftlich abgegeben oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgetragen werden. In Bezug 
auf eine Niederschrift wird auf die derzeitigen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hingewiesen. 
Es wird um eine erste Kontaktaufnahme per Email unter g.keil@ribnitz-damgarten bzw. per Telefon unter der 
03821/8934615 oder 03821/8934612 gebeten. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung des Bebauungsplanes Nr. 107 der Stadt Ribnitz-Damgarten unberücksichtigt bleiben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des Datenschutzgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern. Sofern Stellungnahmen ohne Absenderabgaben abgegeben werden, kann keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung erfolgen. 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet
Die Veröffentlichung im Internet erfolgt gemäß § 4a Abs. 4 BauGB. Die Unterlagen sind einsehbar auf der Inter-
netseite von „B-Plan-Services“ unter www.b-plan-services.de/b-server/karte sowie im Bau- und Planungsportal 
M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene.

Ribnitz-Damgarten, 21. Januar 2022
Thomas Huth, Bürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeindewahlleitung
Sitzübergang in der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

  Gemäß § 46 Abs. 5 Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V gebe ich bekannt, dass 

Jens Stadtaus (CDU)

  durch Verzicht seinen Sitz in der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten verloren hat.

  Der  Sitz  ist  gemäß  § 46 Abs. 2  und  5  Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V  mit  Wirkung  vom
  20. Januar 2022 auf 

Axel Attula (CDU)

übergegangen.
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Ribnitz-Damgarten, 21. Januar 2022
Stefan Krause, Gemeindewahlleiter
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Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 5 Kommunalprüfungsgesetz
Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH

- Wohnungsunternehmen -

1. Die GdW Revision AG hat mit Datum vom 11. Juni 2021 dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss der 

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
Ribnitz-Damgarten

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, Ribnitz-Damgar-
ten, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 
Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.“

Berlin, den 11. Juni 2021
GdW Revision AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

2. Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat den Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahres-
abschlusses 2020 mit Schreiben vom 29. November 2021 nach Durchsicht freigegeben (§ 14 Abs. 4 KPG).

3. Am 12. Oktober 2021 wurde über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 folgender Gesell-
schafterbeschluss des Gesellschafters der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH, Stadt Ribnitz-Damgarten, gefasst:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird festgestellt und der Lagebericht 2020 zur Kenntnis genommen. 

Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns wird zugestimmt. 

Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 1.117.229,77 €. An die Gesellschafterin, die Stadt Ribnitz-Damgarten, erfolgt eine Aus-
schüttung in Höhe von 600.000,00 € und 517.229,77 € sind in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Janssen, wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen vom 24.01. - 04.02.2022 im Sekretariat der Gebäudewirtschaft Ribnitz-
Damgarten GmbH, Nördlicher Rosengarten 4, 18311 Ribnitz-Damgarten, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Um telefonische 
Terminvereinbarung wird gebeten.

Ribnitz-Damgarten, den 19. Januar 2022
Christian Janssen, Geschäftsführer

Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH
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Bekanntmachung zur Gewässerunterhaltung
des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Warnow-Küste“

In der Zeit vom 23.02.2022 - 24.03.2022 führt der Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“ die 
diesjährige Gewässerschau durch. Die Schauen sind öffentlich. Es werden die Anlagen und der Zustand der 
Gewässer besichtigt sowie kurz- und langfristige Unterhaltungsmaßnahmen besprochen. Weitere Auskünfte 
erhalten Sie unter der Telefonnummer 0381/4909768, in der Geschäftsstelle in der Alt Bartelsdorfer Str. 18 A in 
18146 Rostock und im Internet unter wbv-untere-warnow-kueste.de.

Ablaufplan der Gewässer- und Schöpfwerksschau 2022 im Bereich Ribnitz-Damgarten

Die Gewässerunterhaltung an den Gewässern 2. Ordnung wird in diesem Jahr in folgenden
Zeiträumen durchgeführt:
Krautung: 15.07.2022 - 30.11.2022
Grundräumung: 15.07.2022 - 15.03.2023
Gehölzpflege: 01.10.2022 - 28.02.2023

Die Instandhaltung von Gewässern, Rohrleitungen, Stauen, Schöpfwerken usw. erfolgt ganzjährig.

Die Baubetriebe sind verpflichtet, genaue Absprachen mit den Anliegern über den konkreten Zeitpunkt der Unter-
haltungsarbeiten durchzuführen.

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) geändert worden ist und § 66 Wassergesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 866) und der Satzung unseres Verbandes sind die Eigentümer des 
Gewässerbettes, die Anlieger und Hinterlieger verpflichtet, die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die 
Benutzung der Grundstücke zu dulden und den anfallenden Aushub auf den Ufergrundstücken aufzunehmen.

Zur Durchführung der Arbeiten sind in Absprache mit dem jeweiligen Baubetrieb E-Zäune und andere bewegli-
che Hindernisse von den Nutzern zurückzusetzen. Entlang der Böschungsoberkanten der Gewässer ist ein beid-
seitiger Unterhaltungsstreifen in einer Breite von 5 Metern so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltung nicht be-
hindert wird.

Allen Eigentümern und Nutzern von betroffenen Grundstücken (Anlieger und Hinterlieger), Inhabern von 
Fischereirechten, Mitgliedern, Verbänden und Gewässerbenutzern wird die Möglichkeit auf Anhörung, zur 
schriftlichen Äußerung bzw. zur Niederschrift in den Diensträumen des jeweiligen Wasser- und Bodenverbänden 
gewährt.

gez. Schmeil
Verbandsvorsteher

WBV „Untere Warnow - Küste“
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Bekanntmachung des Einwohnermeldeamtes des Amtes Ribnitz-Damgarten

Hinweis zum Antrag auf Einrichtung einer Auskunfts-/Übermittlungssperre

Die Meldebehörde (nachfolgend Einwohnermeldeamt genannt) darf Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen in den sechs der Wahl 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister (Name, Vorname, Adresse) erteilen. Dieser 
Auskunftserteilung können Sie widersprechen.

Begehrt jemand eine Auskunft über Alters- und Ehejubiläen darf das Einwohnermeldeamt eine auf folgende Da-
ten beschränkte Melderegisterauskunft erteilen: Vor- und Familienname, akademische Grade, Anschriften sowie 
Tag und Art des Jubiläums. Diese Auskunft darf jedoch nur erteilt werden, wenn Sie nicht widersprochen haben. 
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, darf das Einwohnermeldeamt 
z. B. der Presse nicht mitteilen, dass Sie demnächst Ihren 80. Geburtstag oder das Jubiläum der Goldenen Hoch-
zeit feiern. Da das Widerspruchsrecht bei Ehejubiläumsdaten nur gemeinsam ausgeübt werden kann, sind die 
Unterschriften beider Ehegatten erforderlich.

Das Meldegesetz sieht vor, dass den Kirchen neben den Daten ihrer Mitglieder auch einige Grunddaten von 
Nichtmitgliedern, die mit einem Kirchenmitglied in demselben Familienverband leben, übermittelt werden dürfen. 
Der betroffene Familienangehörige - also nicht das Kirchenmitglied selbst - kann jedoch die Einrichtung einer 
Übermittlungssperre verlangen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung (Kreiswehrersatzamt)
Aufgrund des § 58 c des Soldatengesetzes übermittelt das Einwohnermeldeamt zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum
31. März Vor- und Familienname sowie gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden. Diese Datenübermittlung ist nach § 36 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes 
nur zulässig, soweit die betroffene Person nicht widersprochen hat. (Die betroffene Person ist auf ihr Widerspruchs-
recht bei der Anmeldung und spätestens im Oktober eines jeden Jahres durch ortsübliche Bekanntmachung 
hinzuweisen.)

Falls ein öffentliches Interesse besteht, darf das Einwohnermeldeamt eine so genannte Gruppenauskunft 
erteilen. In diesem Fall bittet der Auskunftsersuchende (z. B. ein wissenschaftliches Forschungsinstitut) um die 
Mitteilung einer Vielzahl von Personen, die einer bestimmten Personengruppe angehören (z. B. gleiche 
Altersgruppe, gleiches Geschlecht, gleiche Staatsangehörigkeit usw.). Sie können verlangen, dass im Rahmen ei-
ner Gruppenauskunft keine Informationen über Ihre Person mitgeteilt werden, soweit Sie ein berechtigtes Interes-
se an dieser Auskunftssperre nachweisen.

Bereits eingerichtete Auskunfts- und Übermittlungssperren gelten bis auf Widerruf.

HINWEIS
Dem Einwohnermeldeamt ist jede Melderegisterauskunft an Privatpersonen untersagt, wenn der Person, deren 
Daten mitgeteilt werden sollen, durch diese Auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit o. ä. entstehen kann. Sollten Sie Anhaltspunkte für eine derart schwerwiegende Gefahr haben, teilen Sie 
dies bitte dem Einwohnermeldeamt gesondert mit.

Ribnitz-Damgarten, 21. Januar 2022
Dr. Beate Brosien

Einwohnermeldeamt
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Antrag auf Einrichtung einer Auskunfts-/Übermittlungssperre

Hiermit stelle ich, 

.................................................................................................................................................................
Name, Vorname

.................................................................................................................................................................
Straße, Wohnort

den Antrag auf Einrichtung einer Auskunfts-/Übermittlungssperre:
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Auskunftssperre:
Adoptionspflegeverhältnis
Annahme als Kind
Gefahr für Leben/Gesundheit (Antrag durch Betroffenen) mit Nachweisen + Begründung
Gefahr für Leben/Gesundheit (Antrag durch Sicherheitsbehörde) mit Begründung
Transsexuellengesetz

Übermittlungssperre:
Religionsgesellschaften (nicht eigene)
Alters- und Ehejubiläen
Parteien/Wählergruppen
Kreiswehrersatzämter
Adressbuchverlage

Gratulation durch die Stadt zu besonderen Anlässen (z. B. Geburtstage) nicht gewünscht

Begründung:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................
Ort/Datum

.........................................................
Unterschrift

 

Herausgeber: Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürgermeis-
ter. Redaktion: Hauptamt der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten,  03821 8934113, E-Mail: stadt@ribnitz-damgarten.de. Das „Amtli-
che Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“ erscheint nach Bedarf und liegt im Rathaus Ribnitz und in der Bibliothek Damgarten zur kostenlo-
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sen Mitnahme aus, außerdem ist es unter www.ribnitz-damgarten.de veröffentlicht. Ein Bezug ist gegen Erstattung der Portokosten 
möglich. 

http://www.ribnitz-damgarten.de/
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